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Minderung Ihres Arbeitslosengelds II wegen eines Meldeversäumnisses (Sanktion) 

Sehr geehrte Frau Brzozek, 

Mr die Zeit vom 1. April 2015 bis 30. Juni 2015 (Minderungszeitraum) wird eine Minderung lhres Ar-
beitslosengelds11 monatlich urn 10 Prozent des mat gebenden Regelbedarfs, hechstens jedoch in 
HtIhe des Ihnen zustehenden Gesamtbetrages, festgestellt. 

Daraus ergibt sich eine Minderung lhres Arbeitslosengelds II in HOhe von 36,00 Euro monatlich. 

Im Einzelnen sind von der Minderung betroffen: 
• der Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts (§ 20 Zweites Buch Sozialgesetzbuch - 

SGB II) 
• die Mehrbedarfe beim Lebensunterhalt (§ 21 SGB II) 
• die Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) 

Der vorangegangene Bescheid vom 19. Marz 2015 wird insoweit Mr lhren Leistungsanspruch Mr die 
Zeit vom 1. April 2015 bis 30. Juni 2015 in HOhe der Oben genannten Minderung aufgehoben (§ 48 
Absatz 1 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch - SGB X). 

Aufgrund der Minderung Ihres Arbeitslosengeldesll wird die laufende Aufrechnung taut Bescheid vom 
28. November 2014 im Minderungszeitraum vom 1. April 2015 bis 30. Juni 2015 ausgesetzt. Ab 
1. Juli 2015 wird die Aufrechnung wieder aufgenommen (§ 43 Absatz 2 SGB II). 

Gutscheine oder geldwerte Leistungen werden nicht gewahrt. 

BegrOndung: 

Sie sind trotz schriftlicher Belehrung Ober die Rechtsfolgen zu dem Meldetermin am 6. Marz 2015 
ohne wichtigen Grund nicht erschienen. 
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Zur Begründung lhres Verhaltens haben Sie dargelegt, dass Sie hatten die Einladung nicht erhalten 
Diese Gründe konnten jedoch bei der Abwagung Ihrer persOnlichen Einzelinteressen mit denen der 
Allgemeinheit nicht als wichtig anerkannt werden (§ 32 Absatz 1 Satz 2 SGB II). 

Aufgrund des Meldeversaumnisses mindert sich Mr die Zeit vom 1. April 2015 bis 30. Juni 2015 Ihr 
Arbeitslosengeld II monatlich urn 10 Prozent des mallgebenden Regelbedarfs, hOchstens jedoch in 
HOhe des Ihnen zustehenden Gesamtbetrages (§ 32 in Verbindung mit § 31b SGB II). 

Bitte beachten Sie, dass sich die Minderungen aus mehreren nebeneinander ablaufenden Sanktionen 
aufaddieren. 

Erganzende Sachleistung: 

Mit Schreiben vom wurden Sie angehOrt and darüber informiert, dass lhnen auf Antrag Gutscheine 
oder geidwerte Leistungen gewahrt werden kOnnen. 

Da Sie bisher keine Gutscheine oder geldwerte Leistungen beantragt haben, werden Ihnen zunachst 
keine gewahrt. 

Sie kOnnen Ihnen aber auf Antrag noch wahrend der Zeit vom 1. April 2015 bis 30. Juni 2015 erbracht 
werden, wenn Sie darauf angewiesen sind. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Frau Leonhardt. 

Bei der Entscheidung zur Aussetzung der Aufrechnung wurde Ermessen ausgeübt. Es wurden weder 
im Leistungsverfahren entscheidungsrelevante Grande vorgetragen, noch ergeben sich nach Aktenla-
ge Anhaltspunkte, die gegen diese Entscheidung sprechen warden. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann jeder Betroffene oder ein von diesem bevollmachtigter Drifter innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. FOr Minderjahrige oder nicht geschaftsfahige 
Personen handelt deren gesetzlicher Vertreter. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der im Briefkopf genannten Stelle einzulegen. 

Mit freundlichen Gr011en 
I m Auftrag _ 

Lonti 

Anlagen: 
Hinweise 
Gesetzestexte zu Ihrer Information 

Bitte beachten Sie: 

Wenn Sie wiederholt Meldetermine ohne wichtigen Grund nicht wahrnehmen, mindert sich Ihr Arbeits-
losengeld II für die Dauer von drei Monaten urn 10 Prozent des lhnen zustehenden Regelbedarfs. 

Nahere Informationen entnehmen Sie bitte den beigefügten wichtigen Hinweisen. 
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